
 
 

Verordnung der Stadt Mainbernheim 
über das freie Umherlaufen von großen Hunden und von Kampfhunden  

vom 26. Juni 2014 
 
Die Stadt Mainbernheim erlässt aufgrund von Art. 18 Abs. 1 und Abs. 3 des Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes - LStVG - (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8.7.2013 GVBl S. 403 folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 Leinenpflicht 
(1) Kampfhunde (§ 2 Abs. 1) und Große Hunde (§ 2 Abs. 2) sind in allen öffentlichen An-
lagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen im gesamten Stadtgebiet 
zu jeder Tages- und Nachtzeit ständig an der Leine zu führen. 
 
(2) Die Leine muß reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. 
 
(3) Ausgenommen von der Leinenpflicht nach Abs. 1 sind:   
a) Blindenführhunde,  
b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzuges, der Bundespolizei, der Zollverwaltung, 
    und der Bundeswehr, soweit sie sich im Einsatz befinden,   
c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 
d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als  
    Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst  
    im Einsatz sind, sowie  
e) Hunde im Bewachungsgewerbe, soweit der Einsatz dies erfordert.  
 
(4) Abweichend von Abs. 1 und unbeschadet anderweitiger gesetzlicher Regelungen ent-
fällt die Anleinpflicht für große Hunde, nicht jedoch für Kampfhunde, wenn sie sich außer-
halb der geschlossenen Ortschaft unter Aufsicht des Hundehalters befinden und gewähr-
leistet ist, dass sie den Anordnungen des Hundehalters Folge leisten. 
Die Befreiung von der Anleinpflicht gemäß Satz 1 gilt nicht für ausgeschilderte Rad- oder 
Wanderwege sowie für die Gemeindeverbindungsstraße Mainbernheim – Fröhstockheim 
(Fröhstockheimer Weg). 
 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Die Eigenschaft als Kampfhund ergibt sich aus Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LStVG in Verbin-
dung mit der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
vom 10. Juli 1992 (GVBl S. 268), geändert durch Verordnung vom 4. September 2002 
(GVBl S. 513, ber. S. 583) 
 
(2) Große Hunde sind erwachsene Hunde, deren Schulterhöhe mindestens 50 cm beträgt, 
soweit sie keine Kampfhunde sind. Erwachsene Tiere der Rassen Schäferhund, Boxer, 
Dobermann und Deutsche Dogge gelten stets als große Hunde.  
 
 
(3) Geschlossene Ortslagen sind die Teile des Gemeindegebietes, die in geschlossener 
oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut sind. Einzelne unbebaute Grundstü-
cke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht. 



 
 

§ 3 Ordnungswidrigkeit 
Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden,  
1. wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 einen Kampfhund oder einen gro-
ßen Hund nicht an der Leine führt oder 
2. wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 2 einen Kampfhund oder einen gro-
ßen Hund an einer nicht reißfesten oder an einer mehr als drei Meter langen Leine führt.  
 

 
§ 4 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Sie gilt 20 Jahre. 
 
 

 

Stadt Mainbernheim 

Mainbernheim, den 26. Juni 2014 
 
gez. 
Kraus, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 
Vorstehende Verordnung wurde am 26.06.2014 im Rathaus der Stadt Mainbernheim, Rathaus-
platz 1, 97350 Mainbernheim, zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an 
der Amtstafel hingewiesen. Der Anschlag wurde am 26.06.2014 angeheftet und noch nicht wieder 
abgenommen. 
 


